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AUSLAND

Kroatien hat im ehemaligen Jugoslawien
immer eine sehr eigenstdindige Politik ver-
Jolgt. Gab es iiberhaupt jemals eine Identi-
fikation mit diesem Vielvilkerstaat?

Grlic: Als Jugoslawien 1918 gegriindet
wurde, galt die Zielsetzung nicht einem
Staat, dem sich alle unterordnen mussten.
Kroatien war durchaus fiir die Ideen eines
gesamtjugoslawischen Staates. 1918 wur-
den jedoch lingst nicht alle Fakten auf den
Tisch gelegt. Verhdngnisvoll war insbe-
sondere, dass Serbien {iber alle andern die
Obermacht gewinnen wollte. Das haben
wir zu spét realisiert. Deshalb hat die Eini-
gung auch einen Hass provoziert. Nach
dem Zweiten Weltkrieg konnte Tito die
verfeindeten Vélker nur mit diktatorischen
Massnahmen zusammenhalten.

Sie sind seit etwas mehr als einem Jahr in
der Schweiz. Verspiiren Sie Akzeptanz fiir
den neuen Staat Kroatien?

Grlic: Meine Erfahrungen mit den Schwei-
zern sind auf allen Ebenen sehr gut. Wir
erleben grosse Hilfsbereitschaft und stel-
len immer wieder fest, dass auch ganz
spontane Hilfe geleistet wird. Diese Hilfe
ist an sich schon sehr wichtig. Sie hat zu-
dem eine volkerverbindende Wirkung. Das
ist auch von Bedeutung, weil in der
Sehweiz 80000 bis 100000 Kroaten mit
einer reguldren Aufenthaltshewilligung le-
ben.

Das Land bendtigt wohl weiterhin Unter-
stiitzung?

Grlic: Gewiss, und wir sind auch froh um
jede Hilfe, denn das Fliichtlingselend ist
immer noch gross. Wir bendétigen aber
auch Hilfe zur Selbsthilfe. Das kroatische
Volk hat ein starkes Selbstbewusstsein
entwickelt und hélt zusammen. Es ist in-
spiriert und will den Staat aufbauen.

Der kroatische Zivilschutz hat wdhrend
der Kriegshandlungen grosse Leistungen
vollbracht. Konnte das auch eine Lehre fiir
den Zivilschuiz der Schweiz sein?

Grlic: Wir haben grossen Respekt vor der
Zivilschutzorganisation der Schweiz. Wir
wiinschten uns einen engeren Kontakt mit
ihr. Ein beidseitiger Erfahrungsaustausch
wire bestimmt sehr wertvoll.

Interview: Eduard Reinmann

Das SRK in Ex-Jugoslawien

Hiltsprogramm fiir Kriegsopfer

rei. Der seit zwei Jahren andavernde Krieg auf dem Balkan hat iber 2,5 Mio. Menschen in die
Flucht getrieben und verursacht téglich unermessliches Leid. Es werden weiterhin schwere
Kriegsverbrechen begangen und inshesondere in Bosnien-Herzegowina ist die Bevélkerung zum
eigentlichen Kriegsziel geworden. Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) hat bisher 8,5 Mio.
Franken fir Hilfsprogramme im ehemaligen Jugoslawien aufgewendet und weitere Aktionen

sind geplant.

Das Schwergewicht der Hilfeleistung
wurde auf die Verteilung von Nothilfe-
material gelegt. Das sind unter anderem
Familienpakete mit Nahrungsmitteln, Hy-
gieneprodukten und Wolldecken, Frisch-
gemiise fiir Sarajevo, Milchpulver, Sdug-
lingsnahrung und Kleinkindersortimente,
Kleider, Schuhe und Zelte. Allein fiir dieses
Nothilfematerial wurden 5,855 Mio. Fran-
ken eingesetzt.

1,234 Mio. Franken wurden fiir Unter-
kiinfte in drei Zentren fiir bosnische
Fliichtlinge in Slowenien und den Einsatz
von 50 Wohnwagen fiir bosnische Fliicht-
linge in Kroatien eingesetzt. Auf 1,042
Mio. Franken wird der Aufwand flir medi-
zinische Hilfe beziffert. Hier ging es um die
Lieferung von Verbandsortimenten, phar-
mazeutische Produkte, Bluttransfusions-
material, die Bereitstellung ambulanter
Operationsraume fiir ein zerstortes Spital
in Kroatien und die Lieferung einer Destil-
lationseinheit fiir die Herstellung von Per-
fusionen in einem bosnischen Spital.

Das Embargo trifft die Schwachen

In Restjugoslawien mit Serbien, Vojvo-
dina, Montenegro und Kosovo ist die Be-
volkerung infolge des von der UNO ver-
hidngten Embargos mit akuten Versor-
gungsschwierigkeiten konfrontiert. Beson-
dere Risikogruppen sind alle Chronisch-
kranken, die dauernd auf Medikamente
angewiesen sind, sodann Schwangere, Be-
tagte und Kinder sowie Waisen, Behin-
derte und psychisch Kranke, die in Institu-
tionen leben. Das SRK priift deshalb Mog-
lichkeiten zur Verbesserung der medizini-
schen Versorgung.

Recht auf humanitire Hilfe

Bei allen Einsdtzen versucht die interna-
tionale Rotkreuzbewegung, der das SRK
angehort, den Grundsétzen der Mensch-
lichkeit und unparteilichen Hilfe an alle
Kriegsopfer auch in einem Klima des Has-
ses und des nur beschrinkten Zuganges
zur leidenden Bevilkerung Nachachtung

zu verschaffen. Das Internationale Komi-
tee des Roten Kreuzes (IKRK) hat in meh-
reren Aufrufen die Kriegsparteien sehr
eindringlich an ihre Verpflichtungen erin-
nert, die Genfer Konventionen zu respek-
tieren. Insbesondere die Politik der «ethni-
schen Sduberungen» wurde als schwerste
Verletzung des internationalen Vdlker-
rechtes verurteilt. Ebenso die weiteren sy-
stematischen und schweren Vergehen ge-
gen die Zivilbevilkerung wie willkiirliche
Festnahme und Hinrichtung, Folter und
Vergewaltigung.

Internationale Einbindung

Seit dem Ausbruch des Krieges auf dem
Balkan handelt das SRK aktiv im Rahmen
der internationalen Rotkreuzbewegung.
Diese hat sich auf die Teilung der Aufga-
ben geeinigt. Wihrend das SRK sich vor
allem der Fliichtlinge annimmt, interve-
niert das IKRK mit seiner Hilfs- und
Schutztétigkeit in den eigentlichen Kriegs-
gebieten und hat diese trotz schwersten
Behinderungen und einem nur beschrink-
ten Zugang seit Juli 1992 in Bosnien-Her-
zegowina intensiviert. Das IKRK versorgt
500000 Menschen mit lebenswichtigen
Hilfsgiitern sowie 70 Spitédler und Gesund-
heitsposten mit Medikamenten.

Die Internationale Foderation der Rot-
kreuz- und Rothalbmondgesellschaften ist
fiir die Hilfeleistungen zugunsten der Ver-
triebenen und der Fliichtlinge in Kroatien,
Slowenien und Serbien-Montenegro zu-
standig.

Laut neuesten Zahlen erhalten 730000
Fliichtlinge und Vertriebene in Kroatien,
500000 in Serbien. 85000 in Montenegro,
75000 in Slowenien und 45000 in Maze-
donien Hilfe. Der Grossteil von ihnen ist
aus dem Kriegsgebiet von Bosnien gefliich-
tet. In Bosnien-Herzegowina selber wird
die Zahl der hilfsbediirftigen Menschen auf
1,6 Mio. geschitzt. o TN

ZIVILSCHUTZ 9/93 17



	Hilfsprogramm für Kriegsopfer

